
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

Vom 30. September 2020 
In der ab dem 14. Oktober 2020 gültigen Fassung 

Für den Trainings- und Spielbetrieb der SGP Oberlohberg auf den Sportplätzen (Rasen und 
Ascheplatz) an der Gärtnerstr. gelten folgende Maßnahmen, die ZWINGEND einzuhalten sind:

- Es gilt auf der Platzanlage die Maskenpflicht für alle Personen

- Ausgenommen hiervon sind die Spieler, Trainer und Betreuer während des Training- und 
Spielbetriebs.

- Es gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO)
- Im Eingangsbereich gilt Masken- /Mundschutz- /Nasenschutzpflicht
- Bitte in die ausgelegte Liste wegen Coronarückverfolgung eintragen und die Hände 
desinfizieren. Wer sich nicht eintragen möchte, erhält keinen Zutritt zur Sportanlage
- Bitte 1,5 Meter Abstand einhalten
- Bitte die schriftliche Anweisungen auf der Sportanlage beachten

Generell bitten wir auch die allgemeine Hygieneregeln zu beachten:

- Bei coronaverdächtigen Symptomen wie Husten und Fieber zu Hause bleiben
- Tragen von Mund-Nase-Schutz in allen geschlossenen Räumen
- Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) 
und/oder desinfizieren der Hände.
- Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld

Die SGP Oberlohberg bzw. Verantwortliche des Vereins sind jederzeit dazu berechtigt Personen von 
der Sportanlage zu verweisen, die sich nicht an die Regel halten können und/oder wollen.

Alle bestehenden Maßnahmen gelten natürlich weiterhin. 

Gez. Der Vorstand der SGP Oberlohberg.


